
Fahrplan: Gleichstellungsbeauftragte und Stellenbesetzung – Handreichung für Fakultäten und Einrichtungen                       Stand: September 2016 

Stabsstelle Gleichstellungsbüro / Gleichstellungsrat der Universität Göttingen  

 

Fahrplan: Gleichstellungsbeauftragte und Stellenbesetzung 
Die vorliegende Handreichung wurde in der Sitzung des Gleichstellungsrats am 06.09.2016 beschlossen. 

 

 
 
Kontakt: Die/den für Ihren Bereich zuständige/n Gleichstellungbeauftragten finden Sie unter:  

www.uni-goettingen.de/de/sh/51702.html 

Ausführliche Informationen:  
- Leitfaden zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei Stellenbesetzungsverfahren (außer 

Berufungen) – für Fakultäten und Einrichtungen der Universität (Gleichstellungsrat) 

- Hinweise zu Stellenausschreibung und Stellenbesetzung (Personalabteilung)  

• Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist so früh wie mög-

lich über eine anstehende Stellenbesetzung zu 

informieren (insbesondere über Zeitplanung und 

Terminierung von Auswahlgesprächen).

I. Vorbereitung des 
Verfahrens

• Die Ausschreibungsfrist beträgt mind. 3 Wochen; bei 

verkürzter Frist (in der Regel 2 Wochen) ist die Zustim-

mung der/des Gleichstellungsbeauftragten erforder-

lich.

• Bei Ausschreibungsverzicht ist das Einverständnis von 

der/dem Gleichstellungsbeauftragten und dem Perso-

nalrat erforderlich.

II. Ausschreibungsfrist

• Der Ausschreibungstext muss vor der Veröffentlichung

mit der/dem Gleichstellungsbeauftragten abgestimmt 

werden. 

III. Ausschreibungstext

• Die/der Gleichstellungsbeauftragte erhält zum frühst-

möglichen Zeitpunkt - bei großen Bewerbungszahlen 

ggf. bereits vor Ende der Bewerbungsfrist - die Mög-

lichkeit zur Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen, die 

Synopse und alle anderen stellenbezogenen Unter-

lagen (auch Zugang zum Online-Bewerbungsportal).

• Die Auswahl der Einzuladenden muss mit der/dem 

Gleichstellungsbeauftragten abgestimmt werden.

IV. Sichtung der 
Bewerbungsunterlagen

• Die Termine für Auswahlgespräche sind im Vorfeld mit 

der/dem Gleichstellungsbeauftragten abzustimmen.

V. Terminierung der  
Auswahlgespräche

• Die/der Gleichstellungsbeauftragte hat im Auswahlge-

spräch beratende Funktion und das Recht, eigene 

Fragen zu stellen. 

VI. Auswahlgespräche

• Der/dem Gleichstellungsbeauftragten ist der Einstel-

lungsantrag an die Personalabteilung zur Unterschrift 

vorzulegen. Ihr/ihm ist auch die schriftliche 

Begründung der Auswahl zur Verfügung zu stellen.

VII. Erstellen der 
Einstellungsunterlagen
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http://www.uni-goettingen.de/de/sh/51702.html
http://www.uni-goettingen.de/de/sh/51702.html
https://intern.uni-goettingen.de/services/Documents/S/MaP-Version_Gleichstellung_Stellenbesetzung_Fakultaeten-Einrichtungen.pdf
https://intern.uni-goettingen.de/services/Documents/S/MaP-Version_Gleichstellung_Stellenbesetzung_Fakultaeten-Einrichtungen.pdf
https://intern.uni-goettingen.de/infocenter/persinf/Stellenausschreibungen/Hinweise%20f%C3%BCr%20Stellenausschreibungen%20und%20Stellenbesetzung/Documents/Hinweise-Stellenausschreibung-Stellenbesetzung.pdf

